
Buchbesprechungen 

Fri1n~ AleXAnder und Hligo Sl"'llb. Der 
Verbrecher und sein~ Richter, Inumalio­
naler Psyd'Oi1flalytiscJJtr VerL",/{, Wien 
19l!J, 124 S.; Neu#.llflage als Raubdrlldz 

Eine Scr:lfrecnoverbcsserung in kleinsten 
Schritten bnn nur d3nn forucnr;tc[ich 
sein, wenn sie ein großes Ziel h3t. Soll 

Str:lfrecnt einm3! durch Therapie ersen.C. 
soU es nur Lm N:J.chg:lng um den Plunder 
veralteter T:l.tbesc:inde gebt'3cht werden, 
selbst lber unbdr.lgt bleiben? Als Beitrag 
1um GC1pr:ich soll der folgende Hinweis 
auf ein wieder greifb:ucs Werk dienen. In 
ihm wird die Erörterung unter strenger 
Beachtung psycbo:u1alytischer Grundsänc 
geführt. Wer Alexander und Suub liese, 
.... ird erneut fcststellen müssen, wie sehr 
dem heutigen pr3ktizierenden SU:>.fjuri­
sten in der Regel der Zugang zu den psy­
chischen Tatsachen unmöglich in. die dem 
größten Teil der so!)cn:l.nneen SUlfcJ.ten 
zugrunde liegen. Nur von diesem Wissen 
her bnn nam Sinn und Zweck künA:igcn 
• Bestrafens. gefragt werden. 
Alexander und Staub wenden sich zuniichsc 
gegen den vermuteten Vorwurf der Illoya­

litie gegenüber der Gesellschaft, weil sie 
sich um dJ.S Vers'tändn is des Verbrechen 
bemüht haben. Sie gehen d.1von aus, daß 
der Kriminelle. verstanden .... erden müsse. 
um ihn so beurteilen 2.U können, d:lß dieses 

Urtcil allsemein als gerecht empfunden 
wird. Das GdühJ der Gerechtigkeit ge­
höre 2.U den psychischen Grundlagen jeder 
Gemeinsch.l.fhbildung. Alle UngeredHig­
keit Störe diese emplindiich; denn d3s nie 
$(:lbile Gleichgewicht ~wischen Triebcin­
schrJ:nkung und Triebsp:l.nnung würde 
durch sie zusunsccn der bi~her gehemm­
ten Triebe ins W:lnken ger:lCen. Die Ver­
fasser berufen sich 3uf Ihering. NJ.ch Ihe.-

ring ist d:ls Gefühl der Gerechtigkeit nicht 
auf der Kenntnis von Rechcsbestimmungen 

:J.uigebaur. es ist vielmehr ein inscinktiv 
funktionierender Indikator. vergleichbar 
mit Angst oder Schmcn. Durch Unrecht 
wird d:1$ Ich. d:1S den Triebverzicht müh­
sam genug den drängenden Tricbölnforde­
rungen abgerungen hat, um den Sinn sei­
nes in Erwarrung von Ge1ieblwerden 
gebr:ldHcn Opfers betrogen. Die Verfas­
ser definieren dl.S GcredlCi!)kcicsgcfühl 
,lUch J.ls eine Form des bescheiden gewor­

denen Lustprinzips, als d:lS verzweifelte 
Wachen des Individuums über den Rcst 
seiner persönlichen Freiheit. 
Alcxander und St:l.ub denken nicht revo­
lution:ir; sie plädieren vielmehr für die 
Erhaltung des noch vorh:lndenen gesell­
schaftlichen Gleichgewichts und für seine 
Wiederherstellung, soweit es zerstöre ist. 
Sie wollen dafür .werbenc, daß Sigmund 
Freuds Entdeckungen angesichts der schon 
damals deudich empfundenen Justizkrise 
Eingang in den Gerichosaallinden . 
Das setzt freilich Richter voraus, denen 
verbindliches psychologisches, soziologi­
sches und politisches Wissen zu eigen w:ire. 
Die gibt es bis heute niche, und es kann sie 
nicht geben, solange ihr haupcsicnlichste.s 
Bemühen auf bsuistiscn geordnete objek­
tive Tatbesünde gerichtet ist. Die Vcrf:ts­
ser ncnnen dJ.S die pseudo-ex:l.kte Bestre­
bung der Jurisprudenz. N:lcD. ihnen ist da­
gegen die Frage an der T:iccr: • Wa.s hJ.Se 
du gcc:>.n? nur eine Vorfrage. Ein Urteil 
k30n nur dölnn gerecht sein, wenn es in je­
dem einzelnen F3!l vielmehr gen:lu die 
folgenden Fr:tgen be:lncworcct: "\V3rum 
ha.s{ du da.s get:lnl H:lst du für oder gegen 
uns h:lndeln wollen? B ist du gef:ihrlich oder 
nütZlid. für uns? Bist du deshalb geßhr­
lim, weil unfähig, die Folgen deiner H:lnd-
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Jung zu übersehen? Bist du krJ.nk? Oder 
sIelIst du dich außcrh:db unserer Gesell­

schaft? H:lSt du crw:l " .. ohlwollend han­
deln wollen oder nur UnsJü~ gehJ.bt?< 
Die H:1uprJ.ufg:lbe des künltigen psydlo­
an:llytisen gebilderen Richters wird da­
n3m darin besrehen, den Tärer nime in die 
entsprechenden P:lr:Lgr.lphen, sondern in 
die entsprechende psychologische K.uegorie 
ridnig einzureihen. Die Frage nach der 
Zurcchnun~ßhigkeit sollte durch eine 
Krimin:1.1diagno:;cik ersetzt werden, die :luf 
der FemeeUung des Bcteiligungsgrades des 
bewußten Ichs und des Unbewußcen an 

der T:lt bauhe. Unter Umsriinden kann 
desh:llb ein Richter auch für die GeselJ­

sdl:la festStellen, d:1ß ein TIter tin nicht­
neurotischer Krimineller ist., des.!cn aso­

ziale T ac ichgerecht und überichgereche sei. 
Die Verf:l$ser Jassen offen, ob solmen Ti­
tcrn gegenüber auf eine Zu fügung "7on 
Leiden venichtet werden kann. 

Aber :lum ihnen gegenüber kann Strafe 
nur vertretbJ.r sein, wenn eine affekrlose 
Justiz möglim isc. Dazu müßte der Sühne­
drJ.n g, der durm theoretisene Einsichten 
über die Pr:ivention nie übc~nden wer­
den kann, in seinen unbewußlen Wurzeln 
:tufgeklirt und zum BewußtSein der All­

gemeinheit gebradlt werden. 
Die Angst vor der Absenung des eigeneo 
Ober-Iens und vor dern Durchbruch der so 
schwer geZihrtHen Triebe ist es, die :lUS 

Selbstschurz n3ch Sühne ruft. Jeder Ridmr 
solhe sich bewußt sein. daß Strafe auch 
Bedeutung als Reltompcnse für geleisteten 
Verziche ao Sadismus hat. Die Verftsser 
waren hier mit Remt pes.simistisch. Sie 
weisen d:tr:luf hin, dJlß eme. Zeic, die alle 
Aggrclsioncn unterbindet, die die Solidari­
tät eines so komplizierten Gesdlsm:lft.s­

körpers bedrohen, burn die letzten ichge­
reenten Zufluchtsstärten des Sadismus in 
dcr ]uS[iz opfern bnn. 

Vor :tllem liegt den Verfa~ern cUr3n. 
durch rieferes VerSI:lndnis der neuroti­

schen Kriminaliüt dafür l:U pliidieren, 
einen wesenrlich größeren KIeis von Tä­

tern schon jetzt nicht einer solchcn Justiz 
auS"Zuliefern, sondern dem psyeno:u,:a­

lytischen Ther:tpeueen. Der größte und 
fundiertene Teil ihrer Arbeie gilt der Be­
schreibung dieser neurotischen Kriminali­
tät. Ihre :lUch uhlenmißige Bedeurung 
wird aus den Einsimten hergeleitet, daß 

menschlime Handlungeo immer überde-

tCrmlnlen:, die verschiedenen MOclve oll 
widerspruchsvoll sind. Der Untersmied 

zwisdlen dem PsychoneurOtiker und dem 
neuroeischen >Kriminellcn~ besteht nur 
d:!rin, dJ.ß ersrerer die Sp:.nnung zwischen 
unbcwußren Tendenzen und verdnngen­
den Krillen im neurorismen Symptom d:lr­
stellt, während der Kriminelle die gleiche 
Spannung in die Re:1lidr überführe. Die 
wichtigste Einsicht der Verfasser ist wohl 
die, daß bei diesen .Kriminellen. die 
Strafe weder ilbsGuedl-end noch bessernd 
wirken k:lnn, sondern vielmehr ein Ver­
führungsmoment zur Krimin:llitie ist. Die 
Technik des unbewußren frciwiUigcn Auf­
suchens von Leid bestehe bei allen Neu­
rotikern darin, d:Iß sie ihr Gewi~en d:J.­
durch e.ntwaffnen oder bcstchen, daß sie 
freiwillig Leid auf sim nehmen. 
Die Verfasser wilren mir Recht skepcisch 

. im Hinbü~ auf die Chaneen der Durcn­

setzung eines vernünftigen, menschlicheren 
Strafrechu mit Hilfe der Erkenntnisse der 
Psymoan:üyse. Sie schrieben: .Nimt nur 
die Kenntnis des Inhalts des Unbewußlen, 
sondern die bloße T3tsJ.che, d:lß neben den 
bewußten Mo(iven unzug:ingJic:he und un­

bekannte Kräfte in uns wirksam silld, ist 
für dco Menschen unert6glim , Die Ant;sc 

de.s Menschen vor dem ei;enen Triebleben 
und die o:lnistisme Bestrebung seines Ichs, 
Herr im eigenen Hause zu erscheinen, kann 
nicht genug b~mtct werden .• 
Das größere' Hindernis jedoch, die Be­
deu tung des Str:::Lf reents für die. Au f­
recbterhalrung von Herrschafl in einer 
antagonistischen GesellschaA:. rdlehieren 
Alexander und Staub nicht. Er erseneint 
zweifelhaft, ob psychoanalytisene Thef:l~ 

picD Su-afrecht je werden erseuen kön­
nen. Eher scheint es nodl möglich zu sein, 
d:l.ß die Erkenntnisse der Psymoan:!1 yse 
dazu beieragen können, die Grundlagen 
vOn Herrsch3/!: infcage zu lIellen und :.uf 

diesem Wege das Strafrecht abzub:lUen. 
Amold MaTggr4ff 

Bodo Saggd, Die KriminalitÄt der SdJWar­
zen Roben, 0.0., o. J. (Berlin 1969?). 
9) S. 
To,,')1 Parker, Rohere Allereon, Th~ Cou­
rage 01 His Convictions, HJl.tchinsOl'l, Lon­

do" 1962 

An wissenschalHichel1 Arbeiten über den 

Srufvollzug jst kein M:1ngel. Die Schritte 
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zu einer Reform stehen dazu freilich :lUch 
niebe :lJlnihemd im selben Verhilcni~. Von 
dem Plpier, :>.uf dem die Gesetze und Ent­
würfe zur Str;lfremts- und Vollzussreforrn 
gedruckt sind, ist der Weg zur Wirklich­
keit uuserer GefÜigni.sse weiL Es W:1re 
eine Untersumung weer, wievieIe oder 
vielmehr: wie wenige !tichter mehr als nur 
theorerisme Kenntnisse über den heurigen 

Ser:lfvollzug haben. Dieser Ausbildunss­
m:lDgcl hat schoD. Alfred Polgar zu dem 

Vorschlag ver.u\b.ßt, Kurse für p:luive 
St!:1ferhhrung einzuridHen: ~ Wissen denn 
die Leute, die andere Leutc in Kerker und 
Zuduh:i.user schicken, ganz genau, fühlen 
sie in seine.- vollen Schwere, WlS d:1S in: 
Kerker, Zuchthaus? H:lbcn die Herren, 
welcbe wägen und überlegen: sollen wir 
deCl Kerl fünf J:lhre geben, zeho, zwölf, 
fünfzehn?, haben sie, indem sie so Cl; t 

J.iliren als ElnheircQ umspringen, eine 
Vorstellung d:lvOD, was es heißt, :lUch nur 
vierundzw:lnzig Stunden als Mensch-Tier 
im K.:ifig zu siuenl. Die Srr.lfen fielen :lU­
ders aus, wenn die, die sie verh:inSten, 
etw:u Pra."(is als Sc6f1inge bäercn.« 

Daß der Aoteil des Irrarionalen bei der 

überwiegenden Z:lhl der Urteile sehr hoch 
ise und das M:ill der Strafen umer ,,-nde­
rem :tuf Unkenntnis oder VerJeugoung der 
Folgen beruht, die mit ihnco verbunden 
b~w. niche verbunden sind, wird gerade 
unter Richtern imll'ler wieder mit einem 
so heiligen Engagcmen~ verneinr, daß es 
die Oi3gno.le bestieig!. Tatsächlich bnn 
es sog.lr von der in Srr:lfaussprücheo so 
ge:rn bemühtcn posrulierten Sit dichkeit 
oamals ouc ein Schriet sein zu ~Krimin:l~ 
Iirät der Sdtwarzen ·Roben •. Als K:lmpf­
sdu-ia gegen uoser gegenw:irtigcs System 
dcr $tr:lfjustiz verdient die: gleichn:lruigc 
Schrift von Sagsel In (eresse, weil sie von 
einem M:lnn gesdu-ieben ist. der selbSt vom 
16. bis lUm 27. Lebensjahr Erziehungs­
heime, Jusendscr3f3oSt:llrcn, GcEingnisse 
und Zuchthiuser kennengeJenlt har. Doch 
niche die Biogrlphie des Essener • Am;l.[cur­
verbrechers, Rebellen und Juriste:njägers c , 

wie er sich selbSt allzu p;lchetisc:b nennt, 
dasen Lust :In spektJ.kulärer Aknon ihn 

im April 1968 eine Glastür des BOnDer 
Bundcsh:a.uses mit einem H3mmer durch­
lömern und Flugblä[[et' hiotcrhersch!eu­
dern ließ, erscheint als wichtig. Sei 11 defrig 
formulierter Groll :luf - wirklime oder 
vermeintliche - ~ justizielle Ordnung-sbre-

cher., .Recbcswürgerc und .grüne Sch.I:i­
ger«, erWl im Zuchchaus Werl, die Jpho­
riscischeD Fr.lgmcotc der ~Kn;).stbrricre., 

die den Jargon bchernchalde uleotiercc 
Polemik - was für ein hübsches, biogr.1-
phisch mgercichutes, pikJ.Dtcs und :lkru­
elles P:lperback hitte: ein cleverer Ver­

l:tg-slcktor <Ur.1US mit etwas Nachhilfe 
basreln köonen. Entsch~dend ist jedom 
der überlus h.eaige Frontabngrilf gegen 
d:ls, ~ :lUch heute noch nicht den Namen 
.. moderner Str.1fvoll:zug. verdient. Wenn 
m:ln vieles überflüssige Beiwerk, wenn 

mln die Wiederholungen streicht, so bleibe 

doch genug, was uns Juristen ni~t of!: 
genug gesagt werden b.nn: 
Der emiedrige-nde Entmündiguogsprozeß, 
die AsoziJ.lisierung der H~ftlinge in den 
StrafanSt3lten. (~D~mir kein Gefangener 
vergißt, d:lß er ein Ge:f angener isr, werden 
durch die l'luupremu:lubgen 3l1e Ge­
f:tngenen mit ,Gef:logcoc, :logelpro­
chen~.), durch die das System sim immar 
wiede~ selbst reproduziert und zu seiner 
Aufrecntcrh:lltung beitr:igt. 
Der »titanische Kräl1:everschleiß bundes­
deutscher Just.izbC.lmter« bei der Durch­
führung der nur selten sinnvollen Aufga­
ben und bei du Verfestigung des Systems, 

der einer besseren Anstrengung, etWa der 
GefmgencnthcC':lpie, werc w~re. 
O:u durch eine VieJuhl kleiner Nonnen 
der Anstalcsordoung gespeiste zwanghafte 

. Gitterwerk von S:l.dismen, Korruption 

und gegenseieigen Abhängigkeiten. 
D:ls Heft macht auf den Mangel an lesens­
werten Berichten :1US dem KIla.st aufmerk­

sam. Aus den Zwanziger' Jahren kennen 
wir unter anderem etwa die Schilderungen 
von Mu Hölz (.Briefe :lUS do:m Zucht­
h3US', »Vom Weißen Kreuz zur Roten 
F2hne c), Ernst Toller (. Justizcrleboisse«) 
und - unpoütiscb, und d~ber typiscber -
von Georg Fuchs (~Wir Zuchthäusler, Er­
innerungen des Zellengefangenen Nr. 
2911"'). Aus der biographisch geprägten 
Liten.rur sind Hans F311acG.s ~ Wer cinm:ll 
2US dem BJecbnapf f rillte und Jean Ge­
neu großJrtiges, freilich mit anderen In­
tentionen geschriebenes »Tagebuch ein~ 

Diebes« unerreicht. Au, neuerer Zeit ver­
dieocn die Bücher von Henry Jaeger und 
Wolfg3ng Gt:lelz e-rw5.hot zu werden. Ben 
Wiuers feuilletonistisme Kleiom:Üereie.n 
aus der Umwelt (~DJE ZElTe) bringeo 
cinige gute Ans:lcze, weil in ihnen vor 
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allem der Alltag der Kriminellen zu Wor­
te kommt. 
Die aU$J:iDdisch~ Li ter:1CU r scheint UM ;I.U f 
diesem Sekcor noch immer weit voraus zu 
sein. Alherrine $arrazins Buch .K:wiber .. 
(Miinchen 1967) hat bei UIIS kein PencUllt. 
Ein Vergleich VOll Sagge!s zum Teil unbe­
holfener und ungehobelter SduiR: mit dem 
smon 196z in Englalld erschienenen, bisher 
leider nicht ins DeutSche überu:l.genen 
Buch von Touy PaTk~T und Robert Aller­
Ion (ein bekannter deulscher Verbg be­

kundete zwar 1968 sein Interesse. sah dann 
:lber doch VOn einer Veröffentlichung ab), 
HHt natürlich zu ihrem NadHcil aus. Denn 
obgleich es, nberfl:idllich geschen, nur die 
intime Biogr:lphie eines nach eigencr Aus­
sage unverbesserlichen Beru fsverbrcmers 
ist, birgt dieses Psychogramm eines hnch­
intelligeoten Einbrechers und die Dar­
stellung seiner LebellSSt:l.tionen, in erster 
Linie Besserungsansulcen und Gef:ingnisse, 
eiDsichtsreicheres und differenzierteres Ma­
terial über "die Welt hillter Gircern~ als 
Saggels theseM:lfte Polemik. L:lnge bevor 
Truman C.lpote in .Cold Bl004- die Ur­
sachen eillcs sinnl05en Verbrecheru minu­
tiös dokumentarisCh beschrieb, hat Tony 
P~rker die schufsinnigen, witzigen und 
d:lbei drudueifen Formulierungen AUer­
tons auf Tonband festgehalceD und, nur 
wenig redigien:, veröffentlicht. Die ana­
Iytisdte Darstellung von Micge{angeneo, 
W:irrern, GefäognisdirektOren. Pfarrern, 
Psychi;uern, Polizisten, Riduern und An­
w:ilten vermittelt in Duee mehr Einblicke 

in die Struktur und DeJlkweue dieser 
ganz eigenen Welt von Kriminellen, ihren 
Verfolgern und ihren .Helfern~ als der 
Berg psychologischeIl und soziologischen 
S eh ri Ihu ras. 

Allerton, zur Zeit der Eotstehung des 
Buches 3J Jabre alt (1l1/2 im Gef:in~is, 
51/~ noch abzusitzen), sChildert seinen Wer­

degang aus den Slums von London über die 
Besserungsanstalten bis ins Zuchthaus mit 

schonungsloser Off echeit gegenüber sich 

und anduen. Seine Devise: "Ich bin gern 
bereit, ein Drittel meines Lebell! im Ge­

hnsnis zu verpl~pern, wenn ich nur die 
:Inderen zwei Drittc! sn leben kann wie ich 
will. .. 

1n vieler Hinsicht stimmen Sagge! und 
AllertOD jedenfalls im Ergebnis überein. 
»Was sie wirklich versuchen, ist nicht Dir, 

sondern dem System zu belfen, damit ihre 

St;l.tistikeD gut ausschen und sie ihre Exi­
stenzberechtigung beweisen .•• Sie wissen 
ganz genau, was ihnrn bevorsreht. wcnn 
ihnen e inm~l die Verbrecher :lusgchen. Des­
halb sperren sie sich, wo nur irgend mög­
lich, mit allen Mitteln gegen alle von 
Außenseitern vorgetr3gencn Neuerungen.~ 

Alb recht GOIZ von O/enhuun 

Wol/gang Abmdroth, Kurt Lenk (Hng.); 
Einführung in die politisch~ Wissenschaft. 
f rancke Verfttg. Dem! Munchen 1968, )60 S. 

Die Ausbildung der Juristen an den Uni­
versitJ.ten, gen:luer : durch die Repecitoren 
erschöpft sich im wesentlichen in der exa­
lIIensbezogenen Einübung von Fallösungs­
techniken. Methoden und Inhalte von 
N:lchbarwissenschalten bleiben :lußerhalb 
des juristischen FJ.chhorizoncs. Diese Bor­
niertheit zu durchbrechen, eignet sich die 
von Abendroch her:lusgegebene Einfüh- . 
rung in die politische Wjssenscha~, die von 
Mitarbeitem des M:lrburger InStiruts für 
politische W'sseDschalt und des Soziologi­
schen lnstiruts verbßt wurde. Die Ein­
führung meidet eine esoterisch-wissen­
schaftliche GeheiDlspr.1che, isc p:idagogisch­

didaktisch gut durchgearbei cer und geglie­
dert. D:1S Litcr:lturverzeichnis, für jeden 
Einzehrcikd gesondert zUS":lmmcngestellc, 
beschränkt sich :luf wenige wescntliche Ti­

tel. . Die einleicenden mcchodologischen 
. überlegungen zur Begründung der kriti­

schen Theorie, in der Auseinanderserzung 
mit anderen theoretischen Ansinen der 
Politikwissenschaft gewonnen, werden dem 
Anfänger einige Schwierigkeiten bereiten: 
vielleicht wJ:re dieser Text b~ser hinter 
die m:lterialen Beitr3ge placiert worden. 
Der Band ist (mit Ausnahme eines Ex­
kurses) begrenzt auf die D:lrstellung und 
Analyse der Inllenpolitik. Er ist in weiten 

Teilen ein sozial geschichtlicher Grundri.ß 
der politischen Entwic:klullg der lenlen 

! 50 J3hre. Dem Charakter einer Einfüh­
rung entsprechend werden größtenteils 
Forschungsergebnisse referiert.. Systemati­
scher Gesichtspunkt, der die Einzelbeiträge 
aufein:tnder bezieht und ven::1hnc, ist das 
historisch varüercnde Verhältnis von poli­
tischer Verfassung und sozialer Struluur. 
Ausgezeichnet verknüpfi, erl:iutern sich die 
Artikel wechselseitig; in jeder Abh:lnd­

lung wird die gesellsch::dtJiche Toulität, in 
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j~ ver5.nd~rtcr pcrspekci\'isd.cr G ... broehen­
heir, trJ.nsparenc, 1m Haupneil des ßu­
ehe$ werden idc:lltypisehc Modcll~ öffenc­
licher H~rrschafl: emwickelL, aus denen sich 

Grundbeegoricn für die An!}'se politi­
scher SYltemc liberaler, sozil!s'3",uic:her. 
hschistischer und kommuniscisdJer Pro­
venienz ;ewinoen bssen_ Die c:tekutiven, 

legisbri"cn und ;udikltiven Einzclfunk­
(ion .... n und die Rolle der Pan:eien im bür­

gerlidten Rcc:htssrJ.:lt p:trb.ment:r.rischcr 

Pr:isung werdcn :lbgchJ.odclt. Dem letzecn 
Teil sind die psydliscnen und rubjektiven 
Dedingungen politischcr Prozesse und 
Hensch:. ftsformen vorbehal cen. 
Zur Verdeutlichung der D:lrstellungsweise 
der Einführung sei .... in Artikel n:iher be­
rrulner. Am sozialstutlichen Modell öf­
fentlicher Herrsm:dl:, d:!.s Are. 20 GG für 
die Bund~5rcpublik sr:lmierr, rn:tcht jörg 
K:lmmJer deudich, wie die geseBschJ.ftlimen 
Srrukturw:tndJungcn. insbesondere die 

Konzentration und Zentralisation des Ka­
pitals, den S[.1a[ zur {ntc(vention in die 
ehedem Sta:lts(rcie Sphire der Wircsclllft 
nötigen, die dura. einen sich selbsc regeln­
den Konkurrenlomcdtanismus niche tn~nr 

im Gleichgewicht gehalten werden kann. 
Diese Interventionen sind zumeist vermit­

telt durch die Interessen ökonomisch-ge­
sellsmafllid,er Miid,[c, die mie den Enc­

scheidun;sgrcmien der Minisceri:tlbürokr:.­
eie schon bst zu einer Einheit vcrsmmol­
zm sind . Soll der Sozi,./sr1:l( sim nimt auE 

die Sanktionierung des gegebenen sozialen 

Leistungs- und Vcrsorgungss)'scems und 
auf Inten'emionen zum Zwecke der St:t­
bilisierung des Ges:lmtsysrcms besm6n­
ken. so müßte sich die Altern:1tive stellen, 
-ob m:ln die große M:tsse d~r Gesellsmo.th­
mitglieder dcr formel! priv:lten ~bcht 

derjenißcn unterwirft:, die über die en[­
scheidenden ökonomismen MJ.mtpositio­

nen verfügen, oder ob m:u\ die in der 
Gesellschaft und ihren Produktionsver­
h2ihnissen notwendige Planung der pri­

vaten Disposition kleiner Groppen ent­
loieht und der gemeins:lmen KoOtrol!e 
«lIer :Im Produkeionsprozeß Betei!igten 
unterstellt . , .c (116) 
Politisd1e Einzeltatb~tinde und funktio­
nen politismer Sysceme werden in dem 
B:lnd, ;n srrjktcm GegenSOltZ zum metho­
dischen Positivismus der Jurisprudenz 
(dessen Entsprechung die ebenso unhistori­
schen N.lturrecntsJebrcn sind), aus ihrer 
geschichclidt-sozialen Genesis begriffen. 
Der Inrerpreriuionsr:lhmen der Beiträge 
entstammt der Marxschen und n:lch-MOlr:t­
sehen Tcadition : K.b.ssenaneagonisrncn als 
zentrale Urs:lchcn polieisch-gesdlschafHi­
d!er MJ.dHversmiebungcn. Diese Orientie­

rung der Abhandlungen, lehrbuchmäßig 
srets aufs Neue demonsrriert, könnte gc­

r~d~ für Juristen, die nur allzuoA: einem 
rn;trelseindismen Hannonieglauben ge­
hord,en, eine entideologisierende Funktion 
haben. Bleibt nur zu holfen. daß gerade 
sie die Einführung zur H:1nd nehmen . 

!otJ.(},im Puds 
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